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RzF - 18 - zu § 65 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Kassel, Urteil vom 12.10.1979 - Ill F 78/76

Leitsatze

1 Eine Ubertragung der Grenzen in die Ortlichkeit liegt bereits vor, wenn die Grenzen
. ausgepflockt sind.

Aus den Grunden

Die in § 65 FlurbG genannten Voraussetzungen fur die Anordnung der vorlaufigen Besitzeinweisung im
Flurbereinigungsverfahren S. sind erfillt. Die Grenzen der neuen Grundstiicke sind in die Ortlichkeit
Ubertragen worden und die neue Feldeinteilung ist den Beteiligten bekanntgegeben bzw. an Ort und Stelle
erklart worden. Zwar mag die klagerische Behauptung zutreffen, am Grundstlck Flur 16 Nummer 102 seien
erst im Frihjahr 1975 formgerechte Grenzsteine gesetzt worden. Durch diese Nachholung der
Grenzsteinsetzung bei Parzelle S Flur 16 Nummer 102 spatestens im Frahjahr 1975 ist aber das Erfordernis
der Ubertragung der Grenzen in die Ortlichkeit voll erfiillt. Die Auffassung der Klager, die 1975 nachgeholte
Grenzsteinsetzung sei rechtswidrig, weil sie ohne erneute Verwaltungsanordnung erfolgt sei, verkennt, daf
die vor der vorlaufigen Besitzeinweisung innerdienstlich erteilte Weisung, die Grenzsteine zu setzen, fur die
ausfuhrenden Bediensteten der Flurbereinigungsbehorde weiter galt, und zwar auch Uber den Zeitpunkt des
Erlasses der vorlaufigen Besitzeinweisung hinaus. Die Auffassung der Klager wurde den in § 45 VwVfG
eroffneten Heilungsmoglichkeiten gegen das Gesetz den Boden entziehen. Im Ubrigen kann davon
ausgegangen werden, daR auch das sogenannte Auspflocken der Grenzen fiir eine Ubertragung der Grenzen
in die Ortlichkeit genligt. Jedes Zeichen, das die Behérde mit dem Willen der Grenzsichtbarmachung zum
Zwecke der vorlaufigen Einweisung der Teilnehmer in den Besitz der neuen Grundstlicke fur die Teilnehmer
erkennbar anbringt, gentigt der gesetzlichen Voraussetzung.

Ausgabe: 03.12.2025 Seite 1 von 1



	RzF - 18 - zu § 65 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


